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§ 35 PatG Freiwillige Lizenzen
 PatG - Patentgesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

§ 35.

Der Patentinhaber ist berechtigt, die Benützung der Er2ndung dritten Personen für das ganze Geltungsgebiet des

Patentes oder für einen Teil desselben mit oder ohne Ausschluß anderer Benützungsberechtigter zu überlassen

(Lizenz).

In Kraft seit 19.08.1970 bis 31.12.9999
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